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[ca . 1680 ] A
ERKLAERUNG[VON AMMANN, RAT UND GEMEINDEN VON STADT UND AMT ZUG?

U. A. GEGENUEBER FRANKREICH UND MAILAND/SPANIENBE-
ZUEGLICH DER BUENDNISSE]

"Das man bey dem gesunden Jnnhalt aller Pündtnüssen und der Erbeynigung [mit

Oesterreich ] , die Wir Mit Potentaten undt Fürsten haben , verbliben wolle [n] ,

Jn der formb wye solche von unseren Altvorderen an uns gebracht , geschworen

undt von derselbigen geüebtt worden . Undt So aber demme entgegen , überdis von

unseren in des einten oder anderen verpündteten Fürsten diensten begriffnen



Völkheren , wider unser Wissen solte gethan werden [=Transgressionen ] , Jst man

urbietig , die gebührende Remedur zue verschaffen , Rach Jnnhalt der Pündtnus-

sen undt bis dahin findt man nit , das man ursach habe , Uns die Reciprocier-

lichen gegen pundts pflichten zue berauben , undt woraus die Jenige Orth , wel¬

che dismahlen keine Völkher in fürsten diensten haben , undt volgentö nit in

dem standt sindt , das ettwas könte delinqiert werden " .

Kopie AH 67 , 65
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